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Merkblatt
Taschengeld im Heim bei Personen mit Ergänzungsleistungen

Sobald eine Klient*in in einem Wohnheim oder Pflegezentrum lebt und Ergänzungsleistungen (EL) bezieht, reduziert sich in den meisten Fällen der Betrag, der zur persönlichen Verfügung steht. Das möchten wir an zwei Beispielen erläutern:
Klient*in mit Ersparnissen unter CHF 10’000.00 (ungefährer Richtwert)

Von der EL erhält diese Person Im Jahr 2026 pro Monat CHF 400.- (4800.00 / Jahr) für die persönlichen Auslagen. Dies gilt nur für Basel-Stadt, andere Kantone haben oft tiefere Monatsansätze.

Dieser Betrag ist auf der EL-Verfügung bzw. dem Berechnungsblatt bei den Ausgaben ausgewiesen ersichtlich.

Wichtig ist, dass in dieser Situation in den wenigsten Fällen die vollen CHF 400.00 als Taschengeld ausbezahlt werden können. Von den CHF 400.00 müssen nämlich sämtliche, persönlichen Auslagen beglichen werden. In der Regel sind das die Kosten, die auf der Heimrechnung als Nebenleistungen erscheinen, wie z.B. Kollektivhaftpflicht, Coiffeur, Pédicure, Pflegeprodukte, Getränke, Cafeteriabezüge, Postzustellung etc. Andererseits sind das aber auch die Kosten für die Zusatzversicherung, Grundversicherung Differenz über der Durchschnittsprämie, das Handyabo, U-Abo, Zeitungsabos, Kleider, Schuhe, etc. etc.

Aus diesem Grund raten wir ausdrücklich, auch für die CHF. 400.00 ein kleines Budget zu erstellen. Wir empfehlen eine Barauszahlung von Taschengeld von CHF 250.00 bis 300.00 pro Monat. Die restlichen CHF. 100.00 bis 150.00 werden auf die Kostenarten verteilt, für die Sie direkt die Rechnungen bezahlen. Wenn Kleider oder Schuhe notwendig sind, empfehlen wir die Anmeldung bei der Bürgergemeinde Basel für die jährlichen Stiftungsgelder (siehe Rundbrief Juli 2025)

Klient*in mit Ersparnissen über CHF 10’000.00 (ungefährer Richtwert)

Bei Klient*innen, die neben den EL-Einnahmen über Ersparnisse verfügen, ist die Situation etwas einfacher. Auch sie erhalten von der EL den monatlichen Betrag von CHF. 400.00 (4’800.00/Jahr). Doch kann zusätzlich aus den Ersparnissen ein sorgfältig kalkulierter Vermögensverzehr einen monatlichen Mehrverbrauch möglich machen. Auch hier empfehlen wir, ein Budget zu erstellen.

Trotz dieser Ersparnisse können u.U. Stiftungsgelder bei der Bürgergemeinde Basel angemeldet werden.

Budget sorgt für Transparenz

Bei wenig oder keinen Ersparnissen ist es oft eine grosse Herausforderung, die CHF. 400.00 einzuteilen. Vor allem, wenn die Person vorher in der eigenen Wohnung lebte und über deutlich mehr Geld verfügte, kann die Veränderung nach Heimeintritt einschneidend sein. Die Geldeinteilung muss mit den KlientInnen oft klar ausgehandelt werden. Gegenüber den Heimen sollten Sie in klaren Anweisungen festlegen, was auf den Heimrechnungen erscheinen darf und wieviel Taschengeld ausbezahlt werden kann. Für die Transparenz Ihrer Entscheidungen ist das Budget ein wichtiges Instrument.

Nicht in den Rückstand kommen mit Heimrechnungen

Wenn trotz fehlender Ersparnisse die Ausgabenlimite von CHF 400.00 via Taschengeld und Nebenleistungen regelmässig überschritten wird, führt das unweigerlich dazu, dass auf dem Konto ein Minus entsteht und Sie mit den Heimrechnungen in Verzug kommen. Dies darf bei einer Beistandschaft nicht geschehen.

Neuerung ab 2027

Die gute Nachricht ist, dass der Betrag für die persönlichen Auslagen bei EL-Anspruch ab 1.1. 2027 auf CHF. 414.00/Monat erhöht wird. Zukünftig wird dieser Ansatz, ähnlich den Renten, regelmässig der Teuerung angepasst werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fachstelle Private Beistandspersonen und Vorsorgebeauftragte (PriBe BS)
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Rheinsprung 18, Postfach 301, 4001 Basel

E-Mail: pribe@bs.ch

Telefon: 061 267 81 51
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